
Information zur Einsetzung eines Geschäftsführers gem. PBefG bei 

Antragstellern, die als Unternehmer eine Genehmigung im Taxi- und 

Mietwagenverkehr beantragen. 

 

Folgende Punkte sollten bei der Antragsstellung beachtet werden, um einen 

Umgehungstatbestand (§ 6 PBefG) und somit unlauteren Wettbewerb zu vermeiden: 

1. Wurde zwischen dem Antragsteller und dem Geschäftsführer ein entsprechender    

     schriftlicher Vertrag abgeschlossen, so sollte eine branchenübliche Vergütung für 

     eine Geschäftsführertätigkeit nachgewiesen werden. 

2. Wird die Vergütung monatlich in geeigneter Form nachgewiesen (Lohnabrechnung) 

3. Ist der angestellte Geschäftsführer pflichtversichert und werden die Sozialabgaben 

    und die Lohnsteuer entrichtet? 

4. Ist die ganztägige Geschäftsführung des Geschäftsführers gem. PBefG  

    gewährleistet? 

5. Besitzt der Geschäftsführer die alleinige Zeichnungsberechtigung für alle Belange 

    des Taxi- und Mietwagenunternehmens? 

6. Verfügt der Geschäftsführer über die alleinige Bankvollmacht für das  

    Geschäftskonto des Taxiunternehmens? 

7. Ist gewährleistet, dass der Geschäftsführer im Rechts- und Geschäftsverkehr des  

    Taxi- und Mietwagenunternehmens auftritt? 

8. Werden die Kündigungszeiten oder die befristeten Geschäftsführerzeiten deutlich  

     angesprochen? 

Erst nach Erfüllung der subjektiven Genehmigungsvoraussetzungen sowie der o. g. 

Mindestanforderungen kann der Geschäftsführer gem. PBefG die notwendige 

Genehmigung zur Führung der Geschäfte in einem Taxen- und Mietwagen-

unternehmen - in Absprache mit den Genehmigungsbehörden - erhalten. 

 

PBefG § 6 Umgehungsverbot 

Die Verpflichtungen des Unternehmers nach diesem Gesetz werden durch 

rechtsgeschäftliche oder firmenrechtliche Gestaltungen oder Scheintatbestände, die 

zur Umgehung der Bestimmungen des Gesetzes geeignet sind, nicht berührt. 


